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VERFASSUNGSVERTRAG

ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE DER VRE UND ERGEBNISSE 

IM VERFASSUNGSVERTRAG

Die folgende Tabelle ist die aktualisierte Version des Dokumentes des VRE-Vorstandes auf den Azoren im Oktober 2003. Sie berücksichtigt die Änderungen des finalen Verfassungsvertrags.

Die Tabelle basiert auf den Änderungsvorschlägen zum Entwurf des Verfassungsvertrags, wie sie von den vier VRE-Kommissionen im Zusammenhang mit dem Verfassungsentwurf für Europa unterbreitet wurden. 

TEIL I DES VERFASSUNGSVERTRAGS

	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Der Grundsatz der „Achtung der Identität der Mitgliedsstaa​ten“ sollte in den einführenden Artikeln des Verfassungsver​trags enthalten sein.

Seine Definition sollte auf die innerstaatlichen Strukturen der Mitgliedstaaten erweitert werden und sich ausdrücklich auf diese beziehen, insbesondere auf die interne Kompetenzver​teilung, die regionalen Strukturen und die kommunale Selbst​verwaltung.


	Die Definition des Grundsatzes bezieht sich auf „regionale und kommunale Selbstverwaltung“.

Er ist in Artikel 5 (1) mit dem Titel  „Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten“ enthalten. Das ist eine Errun​genschaft, da er bisher in der Verfassung als Grundprinzip bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten aufgeführt war. 

Die primäre Beziehung besteht jedoch weiterhin zwischen der Union und den Mitgliedstaaten.

	Der Grundsatz der kulturellen Vielfalt sollte als einer der Werte der Union aufgeführt werden. 


	Der Grundsatz der Achtung der kulturellen Vielfalt wird in Arti​kel 3 (3) als eines der Ziele der Union aufgeführt.

	Die Treuklausel, gemäß der die Mitgliedstaaten alle notwen​digen Maßnahmen zur Erfüllung der aus dem Verfassungs​vertrag resultierenden Verpflichtungen ergreifen sollten, sollte auf die Regionen erweitert werden und sich ausdrücklich auf diese beziehen.


	Diese Verpflichtung wurde nicht auf die Regionen erweitert und ist derzeit im Grundsatz der „loyalen Zusammenarbeit“ in Artikel 5 (2) enthalten.


	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Die Definition des Grundsatzes der „loyalen Zusammenarbeit“ sollte auf die Regionen erweitert werden und sich ausdrück​lich auf diese beziehen. 


	Die Definition wurde nicht erweitert und bezieht sich weiterhin auf eine ausschließliche Beziehung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten. Davon zeugt des Weiteren die Tatsache, dass Artikel 5 (1), in dem sie enthalten ist, den Titel „Bezie​hungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten“ trägt.



	Das Gesundheitswesen sollte als ein Bereich in dem die Union Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungs​maßnahmen ergreift, aufgeführt werden und nicht als ein Be​reich der geteilten Zuständigkeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten.


	Der Gesundheitsbereich wurde aufgeteilt. „Gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich des Gesundheitswesens“ werden in Artikel 13 (2) als ein Bereich mit geteilter Zustän​digkeit aufgeführt, wohingegen „Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit“ in Artikel 16 als Bereich, in dem die Union Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungs​maßnahmen ergreift, aufgeführt sind.



	Der Politikbereich des wirtschaftlichen und sozialen Zusam​menhalts sollte umbenannt werden und auch den Begriff „ter​ritorial“ enthalten.


	Dieser Vorschlag wurde angenommen.

Artikel 13 bezieht sich auf den Bereich des „wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts“.



	Der Ausschuss der Regionen sollte angehört werden, wenn die Flexibilitätsklausel zur Anwendung kommt.


	Dieser Vorschlag spiegelt sich in Artikel 17 (1) nicht wider.




	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Der Ausschuss der Regionen und der Wirtschafts- und Sozi​alausschuss sollten zu allen Entscheidungsfindungsverfahren bei der Annahme eines Europäischen Gesetzes oder Rah​mengesetzes angehört werden.


	Dieser Vorschlag wurde nicht in den Verfas​sungsvertrag aufgenommen. Der Ausschuss der Regionen muss bei bestimmten Angelegenheiten angehört werden, so​fern die Verfassung dieses vorsieht.



	In den Europäischen Gesetzen oder Rahmengesetzen sollte der Kommission nicht die Befugnis übertragen werden, „be​stimmte nicht wesentliche Vorschriften des Gesetzes oder Rahmengesetzes“ abzuändern.


	Artikel 35(1) erlaubt weiterhin die Übertragung solcher Befug​nisse an die Kommission.



	Teil III der Verfassung sollte die Handlungsart und die Instru​mente, die die Union annehmen kann, für alle Bereiche ange​ben. Bei einer Wahlmöglichkeit sollte der Verhältnismäßig​keits​grundsatz gewahrt sein.


	In Artikel 37(1) wird nicht verlangt, dass Handlungsart und die Instrumente der Union für jeden Politikbereich vorgeschrieben sind. Dennoch besteht die Forderung, dass die Wahl des Rechtsakts auf dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beruht.



	Der Grundsatz der „partizipativen Demokratie“ sollte einen Bezug zur Rolle der Regionen als demokratische und bürger​nahe Regierungsebene enthalten und sich ferner auf die Rolle der die regionalen und kommunalen Akteure vertreten​den Verbände beziehen.


	Artikel 46, der den Grundsatz der „partizipativen Demokratie“ enthält, bezieht sich nicht auf die Rolle der Regionen.

Absatz 2 bezieht sich auf „repräsentative Verbände“, jedoch nicht ausdrücklich auf diejenigen, die regionale und kommu​nale Akteure vertreten.




PROTOKOLL ÜBER DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE IN DER EUROPÄISCHEN UNION
	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Die in diesem Protokoll enthaltenen Bestimmungen sollten im Falle eines Systems von Zweikammerparlamenten ausdrück​lich für jede Kammer des nationalen Parlaments gelten.


	Dieser Änderungsvorschlag wurde angenommen.

Absatz 8 des Protokolls besagt, dass alle Bestimmungen des Protokolls im Falle eines Systems von Zweikammerparla​menten für jede der beiden Kammern gelten.




PROTOKOLL ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE DER SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄßIGKEIT

	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Bevor die Europäische Kommission einen Rechtsakt vor​schlägt sollte sie notwendigerweise der regionalen und loka​len Dimension der in Betracht gezogenen Maßnahme Rech​nung tragen.


	Absatz 2 des Protokolls besagt, dass der regionalen und lokalen Dimension „gegebenenfalls“ Rechnung zu tragen ist. Das impliziert, dass diese Dimension nicht in allen Fällen be​rücksichtigt wird. 



	Sofern auf die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten Be​zug genommen wird sollte im Falle eines Systems von Zwei​kammerparlamenten jeder Kammer des jeweiligen nationalen Parlaments ausdrücklich eine Rolle zugewiesen werden.


	Dieser Vorschlag wird in den Ziffern 5, 6 und 7 des Protokolls aufgegriffen.


	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	In jedem nationalen System sollten die notwendigen Vorkeh​rungen für die Anhörung der Regionen mit Gesetzgebungs​befugnissen, einschließlich ihrer Parlamente, getroffen wer​den.

Diese Regionen sollten in allen Fällen konsultiert werden.
	Dieser Vorschlag wurde in den Text in endgültiger Form aufgenommen.

Absatz 5 des Protokolls besagt, dass jedes nationale Parla​ment oder jede Kammer eines nationalen Parlaments die notwendigen Vorkehrungen treffen muss, um die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren.

Diese Anhörung ist jedoch auf die Fälle beschränkt, in denen das „gegebenenfalls“ als angebracht erachtet wird.



	Die Kommission sollte ihre Gesetzgebungsvorschläge nicht nur auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips, sondern auch der des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes begründen.


	Dieser Vorschlag wurde angenommen und ist in Ziffer 4  des Protokolls enthalten.




	Die nationalen Parlamente und gegebenenfalls jede ihrer Kammern sollten die Gesetzgebungsvorschläge der Europäi​schen Kommission auf der Grundlage sowohl des Subsidiari​tätsprinzips als auch des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes beurteilen.


	Dieser Vorschlag wurde nicht aufgenommen. 

Absatz 5 des Protokolls bezieht sich nur auf die Beurteilung der Vereinbarkeit zwischen dem Gesetzgebungsvorschlag und dem Subsidiaritätsprinzip.




	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Die VRE hatte sich für eine Rolle der nationalen Parlamente oder jeder ihrer Kammern und der Regionen mit Gesetz​gebungsbefugnissen ausgesprochen, dahingehend, dass diese eine mit Gründen versehene Stellungnahme zur Über​einstimmung eines Gesetzgebungsvorschlags mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit bei den Arbeiten des Vermittlungsausschusses abgeben.

Diese Stellungnahmen sollten sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Europäischen Rat berücksichtigt werden. 


	Diese vorgeschlagene Bestimmung wurde vollständig aus dem Text in endgültiger Form entfernt.

Die nationalen Parlamente oder jede ihrer Kammern und Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen spielen keine Rolle mehr bei den Arbeiten des Vermittlungsausschusses. 

	Die Kammern der nationalen Parlamente und die Regionen sollten das Recht haben, wegen eines Verstoßes gegen die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vor dem Europäischen Gerichtshof Klage zu erheben.

Das Recht des Ausschusses der Regionen, eine solche Klage zu erheben, sollte nicht auf die Fälle beschränkt sein, in de​nen er im Entscheidungsfindungsverfahren angehört wurde. 
	Dieser Vorschlag spiegelt sich im Text in endgültiger Form nicht wider.

Klagen können nur wegen Verstoßes gegen das Subsidiari​tätsprinzip vor dem Gerichtshof erhoben werden. Nationale Parlamente oder eine ihrer Kammern können den Mitglied​staaten einen Verstoß mitteilen, aber nur die Mitgliedstaaten können solche Klagen vor dem Gerichtshof erheben.

Das Recht des Ausschusses der Regionen ist auf die Fälle beschränkt, in denen er vor der Annahme des betreffenden Gesetzgebungsaktes angehört wurde.




TEIL III VERFASSUNGSVERTRAGS

	ÄNDERUNGSVORSCHLAG DER VRE
	VERFASSUNGSVERTRAG

	Die Bestimmungen zum Gesundheitswesen sollten klarge​stellt werden, und ausdrücklich festlegen, welche Aspekte im Gesundheitsbereich als Bereich mit geteilten Zuständigkeiten gelten und in welchen Bereichen die Union Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ergreift.


	Der Änderungsvorschlag wurde nur zum Teil aufgenommen. 

In Artikel III-179, Ziffern 2 und 5 ist aufgeführt, unter welchen Bedingungen die Union Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen ergreifen kann. Es ist jedoch unklar, welchen Umfang die gemeinsamen Sicherheitsanliegen im Bereich des Gesundheitswesens haben, die als Bereich mit geteilten Zuständigkeiten aufgeführt sind, und ob sich diese auf Artikel III-179 ausdehnen.

	Die zukünftige Struktur- und Kohäsionspolitik sollte der inter​regionalen, grenzüberschreitenden und transnationalen Zu​sammenarbeit im Bereich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts mehr Unterstützung zukommen lassen. Die Managementmechanismen der Mitverantwortlich​keit sollten in der Organisation der Strukturfonds zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und ihren Gebietskörperschaften eingeführt werden.
	Dieser Vorschlag wurde nicht in den Verfas​sungsvertrag aufgenommen. 

	Internationale Abkommen mit Bezug zum Handel mit kultu​rellen und audiovisuellen Dienstleistungen sowie zu sozialen und menschlichen Gesundheitsdienstleistungen sollten eine Ausnahme bei der gemeinsamen Handelspolitik darstellen. Diese Abkommen sollten in den Bereich mit geteilten Zustän​digkeiten der Union fallen, im gegenseitigen Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt werden und von Union und Mitgliedstaaten gemeinsam abgeschlossen werden.


	Artikel III-217 des Verfassungsvertrages sieht die Einstimmigkeit des Rates bei Verhandlungen über  internationale Abkommen in den Bereichen Soziales, Erziehung, Kultur, Gesundheit und Audiovisuelle Dienstleistungen vor. „Diese Abkommen könnten die nationalen Organisationen im Bereich dieser Dienstleistungen behindern oder möglicherweise von Vornherein deren Verantwortung den Mitgliedsstaaten übertragen“. Es wird nicht genau angegeben, was diese Risiken darstellen, wodurch ein breiter Interpretationsspielraum offen gelassen wird.
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